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Bekanntmachung nach § 77a Abs. 7 Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 194/1994 idgF

Der hpw Metalltechnik GmbH wurde mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land vom
27.12.2023, BHSEBA-2023-123708/152, die gewerbebehördliche Genehmigung für die Errichtung
und den Betrieb von Produktions- und Lagerhallen für Kupfervordrahtanlagen,  Umformanlagen
sowie Drahtlackieranlagen (IPPC-Anlage) samt Beseitigung der anfallenden Oberflächenwässer am
Standort 4451 Garsten, Klosterstraße 1, auf dem Gst. Nr. 361/31, KG Garsten, Marktgemeinde
Garsten, unter Auflagen erteilt.

Gemäß § 77a Abs. 7 GewO 1994 wird bekannt gegeben, dass die Entscheidung über diese
Genehmigung für die Dauer von 6 Wochen zur Einsichtnahme aufliegt. Die Einsichtnahme ist
Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 07:30 bis 12:00 Uhr sowie Dienstag von 07:30
bis 17:00 Uhr bei der Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land, 4400 Steyr, Spitalskystraße 10a,
Zimmer Nr. 112, möglich.

Mit Ablauf von zwei Wochen nach der Bekanntgabe gemäß § 77a Abs. 7 GewO 1994 gilt der
Genehmigungsbescheid auch gegenüber jenen Personen als zugestellt, die sich am Verfahren
nicht oder nicht rechtzeitig (§ 42 AVG) beteiligt und deshalb keine Parteistellung erlangt haben.
Ab dem Tag der Kundmachung im Internet wird solchen Personen, die glaubhaft machen, dass
ihnen ein Beschwerderecht zukommt, Einsicht in den Verwaltungsakt gewährt (§ 77a Abs. 8
GewO 1994). Der Inhalt der Entscheidung ist auch im Internet (https://www.land-ober-
oesterreich.gv.at/bh_steyr_land.htm) unter „Bürgerservice - Amtstafel – Kundmachungen“
veröffentlicht.

Steyr, 27. Dezember 2023
Für die Bezirkshauptfrau

Mag. Andrea Melcher

Hinweise:
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung des elektronischen Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter: https://www.land-
oberoesterreich.gv.at/amtssignatur. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter: https://www.land-oberoesterreich.gv.at/datenschutz
Wenn Sie mit uns schriftlich in Verbindung treten wollen, richten Sie Ihr Schreiben bitte an die Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land, Spitalskystraße 10a,
4400 Steyr, und führen Sie das Geschäftszeichen dieses Schreibens an.

Geschäftszeichen:
BHSEBA-2023-123708/153-TA

Bearbeiter/-in: Melanie Tauchner
Tel: (+43 7252) 52361-71511

Fax: (+43 7252) 523 61-27 13 99
E-Mail: bh-se.post@ooe.gv.at

Steyr, 28.12.2023

Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
4400 Steyr  •  Spitalskystraße 10a
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